
Satzung

§ 1 Name, Sitz

1. Der Verein führt den Namen „Neunkirchner Steine“. Angelehnt ist der Name an Joseph 
Beuys, der im Rahmen der documenta 1982 mit dem Satz „Es gibt Steine des Anstoßes 
über die jeder einmal stolpern muss.“ eine seiner zahlreichen Aktionskünste bewarb. Sein
erweiterter Kunstbegriff und die darin enthaltene Ausrichtung auf Heilung ist 
grundlegender Gedanke unserer Arbeit. 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e. V.“
3. Der Sitz des Vereins ist Modautal.

§ 2 Zweck

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Volks- und Berufsbildung. Zum einen will der
Verein Eltern unterstützen, deren Kind/er gestorben sind, die deshalb aufgrund ihres 
seelischen Zustandes der Hilfe bedürfen. Zum anderen dient der Verein der Etablierung 
und Durchführung von gestalterisch schöpferischen Angeboten, die der Seele eines jeden 
Menschen und Mutter Erde zu Gute kommen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung eines 
Bildungszentrums:

• Trauerbegleitung betroffener Eltern und Angehöriger inklusive Kinderbetreuung
• Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Kinder und Tod
• Durchführung von Bildungsveranstaltungen und Seminaren sowie 

Gesundheitskursen
• Durchführung von Schulungen für Rettungsdienste und Seelsorge im Rhein-Main-

Gebiet
• Netzwerkarbeit
• Durchführung von Veranstaltungen und Kursen zum Reflektieren des Mensch-Seins

und zur Förderung der Kreativität

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.
Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 

2. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die 
Mitgliederversammlung.

4. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen. 

5. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 
Vereinsvermögen.

6. Über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und Aufnahmegebühren entscheidet die 



Mitgliederversammlung.

§ 4 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind Mitgliederversammlung und Vorstand.

§ 5 Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 
Vorsitzenden, dem Kassierer und dem Schriftführer. Jeder von ihnen vertritt den Verein 
einzeln.

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist.

3. Scheidet ein einzelnes Vorstandmitglied während der laufenden Amtsperiode, gleich aus 
welchem Grund, aus, so kann der Vorstand ein kommissarisches Vorstandsmitglied 
berufen. Diese Berufung ist auf jeden Fall auf die restliche Amtszeit der laufenden 
Amtsperiode des Vorstandes beschränkt und wird mit der regulären Wahl durch die 
nächste Mitgliederversammlung hinfällig. 

§ 6 Vergütung für die Vereinstätigkeit, Aufwandsentschädigung

1. Die Organämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die Satzung 
kann hiervon Ausnahmen ausdrücklich zulassen.

2. Bei Bedarf können die Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt 
werden. 

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft die 
Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

4. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch 
die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, 
Reisekosten, Porto, Telefon usw. 

5. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, 
nachgewiesen werden. 

6. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten, Grenzen 
über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 

7. Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen 
und geändert wird. 

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Verein es erfordert 
oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangt.

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von vier Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. 
Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch 
dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 



6. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. 
7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.
8. Alle Mitglieder sind berechtigt, bis zwei Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung schriftlich Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim 
Vorstand einzureichen. Darauf ist in der Terminankündigung unter Hinweis auf die Frist 
hinzuweisen. 

§ 8 Zuständigkeiten der ordentlichen Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig in folgenden 
Vereinsangelegenheiten:
1. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,
2. Entlastung des Vorstandes auf der Grundlage des Berichtes der Rechnungsprüfer,
3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
4. Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer,
5. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
6. Beschlussfassung über eingereichte Anträge.

§ 9 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 10 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen der Körperschaft zu gleichen Teilen an den Verein Frauenworte e.V.,  
68642 Bürstadt und an Tiere in Not Odenwald e.V., die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 11 Datenschutzrichtlinie

1. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und Mitarbeiter 
durch den Verein erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszweckes erforderlich 
ist oder im Einzelfall eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

2. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. 

3. Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung – und 
Verwendung erlässt der Verein eine Datenschutzrichtlinie, die auf Vorschlag des 
Vorstandes durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

§ 12 Haftungsbeschränkungen

1. Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des Vereins 
im Auftrag handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis 
nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder im Rahmen des 
Vereinsbetriebes, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins
oder bei Veranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. Soweit hiernach Versicherungsschutz 
besteht, ist § 31a Abs. 1 S. 2 BGB nicht anzuwenden.

2. Werden die Personen nach Abs. 1 von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung 
herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese 
gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der 
Ansprüche sowie auf Freistellung von den Ansprüchen Dritter. 

§ 13 Gültigkeit der Satzung



1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 30.04.2017 beschlossen und 
tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

2. Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten mit der Eintragung dieser Satzung außer 
Kraft. 

Neunkirchen/Modautal im Mai 2017


